Ab 01.01.2014


Vergnügungssteuer

Steueranmeldung – Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit

Stadt Sulingen

-Steueramt-

Galtener Str. 12

27232 Sulingen

Vergnügungssteueranmeldung

gem. § 5 der Vergnügungssteuersatzung

__

für den Monat       des Jahres      
zur Besteuerung nach dem Einspielergebnis gem. § 3 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 4 Abs. 1 der Satzung der Stadt Sulingen über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit.

Name, Vorname

ggf. Firma:

     
Anschrift:

     
Telefon:

     
E-Mail:


     
Die Steuererklärung erfolgt für das Einspielergebnis der auf dem Einzelnachweis aufgeführten Geräte. Die entsprechenden Zählwerksausdrucke sind dieser Erklärung beigefügt.

Berechnung der für den obigen Zeitraum zu entrichtenden Vergnügungssteuer:

	Einspielergebnis (Bruttokasse) in €

(Summe aller auf dem Einzelnachweis 

auf der Seite – 2 - aufgeführten Geräte) 
	x Steuersatz
	= Vergnügungssteuer in €

	     €
	15,00 %
	     €


Ich versichere, die Angaben in dieser Steuererklärung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

     
________________________________

Ort, Datum







Unterschrift

Bitte füllen Sie den Einzelnachweis zur Vergnügungssteueranmeldung

auf Seite – 2 – (als Anlage) aus.

Die Stadt Sulingen setzt die Vergnügungssteuer durch schriftlichen Steuerbescheid fest.
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